
Anpassungsvereinbarung zur Finanzierungsvereinbarung zwischen der Stadt 

Heidelberg und dem Eigenbetrieb Theater und Orchester Heidelberg vom 17.05.2018 

1. Vorbemerkung

Die Stadt Heidelberg („Stadt“) und der Eigenbetrieb Theater und Orchester Heidelberg („ETO“) 

haben am 17.05.2018 eine Finanzierungsvereinbarung geschlossen, welche noch bis zur 

Spielzeit 2022/2023 einschließlich gilt. 

Bedingt durch die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie haben sich die wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen derart verändert, dass die Finanzierungsvereinbarung an die aktuellen 

Rahmenbedingungen angepasst werden soll. 

Einerseits fehlt es bisher an einer Grundlage für den ETO, einen Teil der zugesagten und ggf. 

auch ausgezahlten städtischen Zuwendungen nicht in Anspruch zu nehmen und sie dem 

städtischen Haushalt zur Verfügung zu stellen. Andererseits fehlt es auch an einer Grundlage, 

Rücklagen als Finanzmittelreserve und für absehbare künftige Belastungen bilden zu können. 

Darüber hinaus ändert sich das Eigenbetriebsrecht zum 01.01.2023; die neuen Regelungen sind 

für den (bereits verabschiedeten) Wirtschaftsplan 2022/2023 und den Jahresabschluss zum 

31.08.2023 anzuwenden. 

Die Parteien dieser Finanzierungsvereinbarung sind einvernehmlich der Auffassung, dass eine 

Anpassungsvereinbarung zu dieser Vereinbarung getroffen werden soll. 

2. Anpassungsvereinbarung

a. Ausgehend von den geänderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und dem ab der

Spielzeit 2022/2023 angewendeten neuen Eigenbetriebsrecht treffen die Parteien unter

Neufassung von Ziffer 2 l. der Finanzierungsvereinbarung nachfolgende ergänzende

Regelungen:

Der ETO bildet in Anlehnung an Ziffer 16 Abs. 3 der Rahmenrichtlinie Zuwendungen eine 
Rücklage. 
Hinsichtlich der Modalitäten der Rücklagenbildung wird Folgendes vereinbart: 

- Die Rücklage wird aus den am Ende eines Wirtschaftsjahres nicht verbrauchten Mitteln
gebildet.

- Insgesamt darf die daraus gebildete Rücklage einen Betrag in Höhe von 3 Mio. Euro

nicht übersteigen.

Zusätzlich bildet der ETO eine Sonder-Rücklage zur Vorsorge für besondere Risiken aus der 

Covid-19-Pandemie. 

Hinsichtlich der Modalitäten der Rücklagenbildung wird Folgendes vereinbart: 

- Die Rücklage wird aus den nicht verbrauchten Mitteln aus dem Jahresabschluss

2020/2021 in Höhe von 1,5 Mio. Euro gebildet.

- Soweit diese Covid-19-Rücklage bis zum 31.08.2026 nicht vollständig in Anspruch

genommen ist, ist sie im Jahresabschluss zum 31.08.2026 aufzulösen.
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Die nach Rücklagenbildung verbleibenden nicht verbrauchten Zuschüsse werden vom ETO 

im jeweiligen Wirtschaftsjahr nicht in Anspruch genommen. 

 

b. In Ziffer 2 c. der Finanzierungsvereinbarung wird zur Klarstellung nach Satz 1 folgender Satz 

eingefügt: 

 

Dies umfasst auch Mehrkosten infolge der Erhöhung von Mindestvergütungen durch 

Tarifvertrag, Gesetz oder Beschluss des Bühnenvereins. 

 

3. Inkrafttreten der Anpassungsvereinbarung 

Die Regelungen dieser Anpassungsvereinbarung treten rückwirkend zum 31.08.2020 für den 

Abschluss der Spielzeit 2019/2020 in Kraft. 

Sofern vorstehend nichts Abweichendes geregelt ist, bleibt es im Übrigen bei den 

Vereinbarungen der Finanzierungsvereinbarung vom 17.05.2018. 
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